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BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Ködnitz

Satzung für die Erhebung der 
Hundesteuer in der Gemeinde Ködnitz 

(Hundesteuersatzung – HStS)
vom 01. Dezember 2025

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) er-
lässt die Gemeinde Ködnitz folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeinde-
gebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1.	Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

a.	Hunden in Tierhandlungen,

b.	Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehalte-
nen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke gehalten 
werden,

2.	Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samari-
terbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-
hilfe oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich der 
Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben 
dienen,

3.	Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,

4.	Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Ge-
folges verbündeter Stationierungsstreitkräfte sowie deren Ange-
hörigen gehalten werden,

5.	Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer 
oder berufskonsularischer Vertretungen in der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten werden,

6.	Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind,

7.	Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen be-
standen haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen,

8.	Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zu-
verlässigkeit im Anzeigen verendeten Schwarzwilds bestanden 
haben, als sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem Hunde-
gespann Mitglied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-
Bereitschaftsstaffel des Landesamts für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit sind und für die Vorbeugung vor beziehungswei-
se Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur Verfügung 
stehen,

9.	Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose 
unentbehrlich sind.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 	1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, 
wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 
Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 
4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) 	Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hun-
de, sind sie Gesamtschuldner.

(3) 	Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) 	Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weni-
ger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 
erfüllt werden.

(2) 	1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hun-
des, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstan-
den und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter 
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ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des 
Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hun-
des ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsicht-
lich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem 
Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz 
für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat.

(3) 	1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines 
Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalender-
jahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist 
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser 
Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 	1Die Steuer beträgt

	 für den ersten Hund................................................................45 Euro,

	 für jeden weiteren Hund........................................................85 Euro,

	 für jeden Kampfhund............................................................750 Euro.

	 2Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
3Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(2) 	1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-
scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden.

(3) 	1Der erhöhte Steuersatz nach Abs. 1 entfällt bei Tatbeständen 
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit mit Beginn des Kalenderjahres, 
in dem eine Bescheinigung ausgestellt wurde. 2Bei Fällen nach 
§ 1 Abs. 3 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit entsteht der erhöhte Steuersatz rück-
wirkend zum 01. Januar des Jahres, in dem die Eigenschaft als 
Kampfhund festgestellt wird. 

§ 6
Steuerermäßigungen

(1) 	1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für

	 1.	 Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 2Als 
Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 
m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
Als Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die 
zusammen nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren 
Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohnge-
bäude entfernt sind.

	 2.	 Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-
bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

		  2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils ei-
nen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 3Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des 
Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 	1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung als steuerbegünstigt anerkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom 
Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich 
die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein Zwölftel 
des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die 
ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den 
Haushalt gewährt.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 	1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erhoben. 2§ 2 Nr. 7 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5. 2§ 5 Satz 3 
gilt entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung 

und Steuerermäßigung 

(1) 	1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag 
ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die 
Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vor-
aussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf 
Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für 
die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Ka-
lenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) 	Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 bis 9 
und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalender-
jahres oder - wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Ka-
lenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der 
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden 
Steuer fällig am 01. Februar eines jeden Kalenderjahres, frühes-
tens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) 	Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, 
Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu 
einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter 
Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) 	Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn inner-
halb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie 
unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne 
des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(3) 	1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 
der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grund-
besitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlan-
gen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu ver-
pflichtet.

(4) 	1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn veräu-
ßert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandenge-
kommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde 
weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.

(5) 	Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats nach Wegfall anzuzeigen.
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§ 12
Inkrafttreten

(1) 	Diese Hundesteuersatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

(2) 	Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 tritt die Hundesteuersatzung 
vom 18.10.2022, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 46 vom 18.11.2022, 
außer Kraft.

Ködnitz, 01. Dezember 2025
Gemeinde Ködnitz 
Sack
Erste Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG	 Amt für Ländliche Entwicklung
		  Oberfranken

Bekanntmachung für den Markt Mainleus

Dorferneuerung Tüschnitz
Markt Küps, Landkreis Kronach

Ausführungsanordnung
ALE-OFR-A2-7571-11-11-41

In Tüschnitz wird die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an-
geordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 01.03.2026 an die 
Stelle des bisherigen Rechtszustands.

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass Wi-
dersprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung 
haben.

Gründe

Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vor-
geschriebener Weise bekannt gegeben.

Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung 
konnte daher angeordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz  
–FlurbG–).

Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird ange-
ordnet, damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet des Grund-
stücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg)

eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! 

Überleitungsbestimmungen

Der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstü-
cke gehen am 01.03.2026 über. Die alten Grundstücke sind entspre-
chend zu räumen.

Wird der Besitz nicht termingemäß aufgegeben, so kann der Besitz-
übergang mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden (§ 137 FlurbG).

Obstbäume, Beerensträucher, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale 
sowie Bäume, Sträucher und Hecken, deren Erhaltung aus Grün-

den des Landschafts-, Natur- oder Vogelschutzes, der Landschafts-
pflege oder anderer landeskultureller Belange geboten ist, haben 
die neuen Eigentümer zu übernehmen.

Im Flurbereinigungsgebiet befindliche Leitungsmasten sowie ober- 
und unterirdische Leitungen (insbesondere öffentliche Ver- und 
Entsorgungsanlagen, Energieversorgungsanlagen und Anlagen der 
Deutschen Telekom AG) sind auch von den neuen Eigentümern 
entsprechend den von ihren Besitzvorgängern eingegangenen Ver-
pflichtungen zu dulden.

Hinweise

Der Nießbraucher hat einen angemessenen Teil der dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträge (§ 19 FlurbG) zu leisten und dem Ei-
gentümer die übrigen Beiträge vom Zahlungstage ab zu einem ange-
messenen Zinssatz zu verzinsen. Entsprechend ist eine Ausgleichs-
zahlung zu verzinsen, die der Eigentümer für eine dem Nießbrauch 
unterliegende Mehrzuteilung von Land zu leisten hat (§ 69 FlurbG).

Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem al-
ten und dem neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder in anderer Weise auszugleichen. Wird der 
Pachtbesitz durch die Flurbereinigung so erheblich geändert, dass 
dem Pächter die Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist 
das Pachtverhältnis zum Ende des bei Erlass der Ausführungsan-
ordnung laufenden oder des darauffolgenden ersten Pachtjahres 
aufzulösen. Die Vertragsteile können eine abweichende Regelung 
treffen (§ 70 FlurbG).

Über die Leistungen des Nießbrauchers sowie den Ausgleich und 
die Auflösung von Pachtverhältnissen entscheidet der Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag. 
Im Falle der Auflösung des Pachtverhältnisses ist nur der Pächter 
antragsberechtigt. Die Anträge sind spätestens drei Monate nach 
Erlass der Ausführungsanordnung beim Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft zu stellen (§ 71 FlurbG, Art. 2 Abs. 1 AGFlurbG).

Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den Stand der Flur-
karte bei Eintritt des neuen Rechtszustandes darstellt, können in-
nerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für Länd-
liche Entwicklung Oberfranken auf der Seite Projekte in Oberfran-
ken unter „Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen 
und Dorferneuerungen“ eingesehen werden.
(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/index.php)

Hinweis
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung 
und die Förderung von Kleinstunternehmen können längstens bis 
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der Ablauf des 
28.02.2026, beim Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Non-
nenbrücke 7a, 96047 Bamberg gestellt werden.

Bamberg, 26. November 2026
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Thomas Müller
Leitender Baudirektor
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BEKANNTMACHUNG� Der Wahlleiter der Stadt Kulmbach

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen für die Wahl 
des Stadtrats, 

der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

in der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach am 08.03.2026

1. 	 Durchzuführende Wahl:

	 Am Sonntag, dem 08.03.2026 findet die Wahl

-	 von 30 Stadtratsmitgliedern 

-	 der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters statt.

2.	 Wahlvorschlagsträger

	 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergrup-
pen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff 
der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die 
politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle 
sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Stadtwahlen zu beteiligen. Parteien 
und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvor-
schläge einreichen.

3. 	 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

3.1	 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge kön-
nen ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens 
am

	 Donnerstag, dem 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 
Uhr,

	 dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden

	 im Rathaus, Marktplatz 1, 2. Stock, Zimmer-Nr. 24 bzw. 1. 
Stock, Zimmer-Nr. 15 übergeben werden.

	 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen.

3.2	 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, fin-
det die Wahl

a)	 des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl,

b)	 der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung 
an die sich bewerbenden Personen statt.

3.3	 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
findet die Wahl

a)	 des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl, 

b)	 der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an sich bewerbende Personen statt.

4.	 Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied

4.1	 Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wähl-
bar, die am Wahltag

a)	 Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ist;

b)	 das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c)	 seit mindestens drei Monaten in der Stadt eine Woh-
nung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder 
ohne eine Wohnung zu haben sich in der Stadt gewöhn-
lich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs ver-
loren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Weg-
zug in die Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder 
wählbar.

4.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

5.	 Wählbarkeit zur Oberbürgermeisterin/zum Oberbürgermeister

5.1	 Für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbür-
germeisters ist jede Person wählbar, die am Wahltag

a)	 Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist; 

b)	 das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c)	 wenn sie sich für die Wahl zur ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen ersten Bür-
germeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in 
der Stadt eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwoh-
nung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich 
in der Stadt gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit 
infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines 
Jahres seit dem Wegzug in die Stadt zurückkehrt, ist 
mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zur Ober-
bürgermeisterin/zum Oberbürgermeister kann auch 
eine Person gewählt werden, die weder eine Wohnung 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt hat. 

5.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

6.	 Aufstellungsversammlungen

6.1	 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Par-
tei oder einer Wählergruppe in einer Versammlung auf-
gestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis 
einzuberufen ist. 

	 Diese Aufstellungsversammlung ist

a)	 eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder 
Wählergruppe,

b)	 eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 
Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die 
bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Perso-
nen gewählt wurden, oder

c)	 eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach 
der Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe all-
gemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 

	 Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegier-
tenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem 
Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die 
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren.

	 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungs-
versammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsver-
sammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat 
stattfinden, in dem der Wahltag liegt. 

	 Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Ab-
stimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewer-
benden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen.

6.2	 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich 
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, 
sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen auf-
zustellen.

6.3	 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahl-
vorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind 
in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der 
Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten 
vereinbaren die Wahlvorschlagsträger.

6.4	 Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, 
dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf 
dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5	 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:

	 Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 
sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, 
sind folgende Verfahrensarten möglich:

6.5.1	 Die sich bewerbende Person wird in einer gemein-
samen Aufstellungsversammlung der Parteien und 
der Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsa-
men Wahlvorschlag einreichen.
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6.5.2	 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine 
sich bewerbende Person in getrennten Versamm-
lungen auf und reichen getrennte Wahlvorschläge 
ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestell-
te Person muss gegenüber dem Wahlleiter schrift-
lich erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerben-
de Person auftreten will oder, falls diese Möglich-
keit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen 
Wahlvorschlägen bewerben will.

7.	 Niederschriften über die Versammlung

7.1	 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:

a)	 Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsver-
sammlung,

b)	 Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,

c)	 die Zahl der teilnehmenden Personen,

d)	 bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die 
Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht 
früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahl-
tag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer 
Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeitpunkt 
der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt 
waren,

e)	 der Verlauf der Aufstellungsversammlung,

f)	 das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden 
Personen gewählt wurden,

g)	 die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Perso-
nen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auf-
führung,

h)	 auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende 
Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsver-
sammlung Ersatzleute aufgestellt hat.

7.2	 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversamm-
lung leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an 
der Versammlung teilgenommen haben, zu unterschrei-
ben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Nieder-
schrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen 
dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.3	 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt 
sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, 
Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4	 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.

8.	 Inhalt der Wahlvorschläge

8.1	 Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens 
so viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Stadt-
ratsmitglieder zu wählen sind. 

	 In unserer Stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 
30 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewer-
bende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt 
werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden 
Personen entsprechend.

	 Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein 
gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in 
einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer 
Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei 
Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine 
sich bewerbende Person enthalten.

8.2	 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, 
bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 
durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausge-
drückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist 
eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutli-
chen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

	 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt 
der Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei ei-
nem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämt-

licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in 
der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kenn-
wort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte 
Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein ge-
meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvor-
schläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames 
Kennwort.

8.3	 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert be-
handelt werden sollen.

8.4	 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und 
ihre Stellvertretung bezeichnen, die in der Stadt wahl-
berechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die 
erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, die 
zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die 
Erklärung der beauftragten Person.

8.5	 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich be-
werbender Personen in erkennbarer Reihenfolge entspre-
chend der Aufstellung in der Niederschrift über die Auf-
stellungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift 
enthalten. 

8.6	 Angegeben werden können 

a)	 Geburtsnamen, falls sich die Namensführung inner-
halb von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,

b)	 kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in 
der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den 
Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies 
insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte 
Bürgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder 
dritter Bürgermeister, Stadtratsmitglied, stellvertre-
tende Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreis-
rätin, Kreisrat, Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstags-
präsident, stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, 
stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, 
Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des 
Bundestags, des Landtags.

	 Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen er-
scheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzufüh-
renden und diese vor den übrigen sich bewerbenden Per-
sonen.

8.7	 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der 
Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt 
und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt 
wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die 
sich bewerbende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter1) 
nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten 
soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen 
sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig 
zu erklären.

	 Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, 
dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters muss ferner, wenn die sich bewerben-
de Person im Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der 
Stadt, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine 
Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
über ihre Wählbarkeit enthalten. 

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der Ober-
bürgermeisterin/des Oberbürgermeisters muss, wenn sich 
die Person nicht in der Stadt bewerben will, in der sie ihre 
alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Be-
scheinigung dieser Stadt, bei Personen ohne Wohnung der 
letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Stadt darf diese 
Bescheinigung nur einmal ausstellen.

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
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9.	 Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

	 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben sein, die am 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich bewerben-
de Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzuläs-
sig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigen-
händig geleistet werden. Die Unterzeichnenden müssen Fa-
milienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Stadt 
wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines 
Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit 
des Wahlvorschlags nicht.

10.	 Unterstützungslisten für Wahlvorschläge

10.1	 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen 
nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben wer-
den,

	 sondern zusätzlich von mindestens 190 Wahlberechtigten 
durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. 
Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wähler-
gruppen, die im Stadtrat seit dessen letzter Wahl nicht auf 
Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen bis 
zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren; sie benöti-
gen allerdings dann keine zusätzlichen Unterstützungsun-
terschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder 
bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im 
Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei 
der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im 
Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei 
Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

	 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzli-
chen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvor-
schlagsträger in ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit dessen 
letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahl-
vorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 
waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahl-
vorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften benötigt.

10.2	 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:

a)	 die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewer-
benden Personen und Ersatzleute,

b)	 Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstüt-
zungsliste eingetragen haben,

c)	 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeich-
net haben.

10.3	 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in 
dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittel-
bar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung 
oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verbo-
ten.

10.4	 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5	 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintra-
gungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von 
Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen 
mit körperlicher Behinderung werden von der Stadt ge-
sondert bekannt gemacht.

11.	 Zurücknahme von Wahlvorschlägen

	 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis 
zum 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über 
die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschlie-
ßen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die 
Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann 
durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzuneh-
men.

Kulmbach, 09. Dezember 2025
Matthias Schmidt
Wahlleiter

BEKANNTMACHUNG 	 Die Wahlleiterin
		  des Landkreises Kulmbach

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des Landrats und des Kreistags

im Landkreis Kulmbach

am Sonntag, 08. März 2026

1.	Durchzuführende Wahl

	 Am Sonntag, dem 08. März 2026, findet die Wahl 
	 von 50 Kreistagsmitgliedern sowie
	 der Landrätin oder des Landrates
	 statt. 

2.	Wahlvorschlagsträger

	 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergrup-
pen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der 
politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politi-
schen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sons-
tigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren 
Ziel es ist, sich an Landkreiswahlen zu beteiligen.

	 Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine 
Wahlvorschläge einreichen.

3.	Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

3.1	 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab 
Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am Don-
nerstag, dem 08. Januar 2026, 18.00 Uhr der Wahlleiterin zu-
gesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im 
Landratsamt Kulmbach, Konrad-Adenauer-Straße 5 in Kulm-
bach, Zimmer-Nr. 133 oder 134 übergeben werden.

	 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen.

3.2	 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet 
die Wahl

a)	 des Kreistags nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,

b)	 der Landrätin oder des Landrates nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl mit Bindung an die sich bewerbenden 
Personen 

	 statt.

3.3	 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
findet die Wahl

a)	 des Kreistags nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,

b)	 der Landrätin oder des Landrates nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende 
Personen 

	 statt.

4.	Wählbarkeit zum Kreistagsmitglied

4.1	 Für das Amt eines Kreistagsmitglieds ist jede Person wähl-
bar, die am Wahltag

a)	 Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ist;

b)	 das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c)	 seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine Woh-
nung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder 
ohne eine Wohnung zu haben sich im Landkreis gewöhn-
lich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verlo-
ren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug 
in den Landkreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder 
wählbar.

4.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 21 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes (GLKrWG) nicht wählbar ist.

5.	Wählbarkeit zur Landrätin oder zum Landrat

5.1	 Für das Amt des Landrats ist jede Person wählbar, die am 
Wahltag

a)	 Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist;

b)	 das 18. Lebensjahr vollendet hat.
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5.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

6.	Aufstellungsversammlung
6.1	 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei 

oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, 
die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberu-
fen ist.

	 Diese Aufstellungsversammlung ist
a)	 eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wäh-

lergruppe,
b)	 eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die be-
vorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen ge-
wählt wurden, oder

c)	 eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 
Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein 
für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

	 Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegier-
tenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem 
Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die 
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren.

	 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversamm-
lung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfin-
den, in dem der Wahltag liegt.

	 Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Ab-
stimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2	 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich be-
werbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3	 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahl-
vorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind 
in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der 
Landratswahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten verein-
baren die Wahlvorschlagsträger.

6.4	 Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung beschließen, 
dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf 
dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5	 Besonderheiten bei der Landratswahl:
	 Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 

sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind 
folgende Verfahrensarten möglich:

6.5.1	 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsa-
men Aufstellungsversammlung der Parteien und der 
Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag einreichen.

6.5.2	 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich 
bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf 
und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von 
mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss 
gegenüber der Wahlleiterin schriftlich erklären, ob sie 
als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will 
oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie 
sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7.	Niederschrift über die Versammlung
7.1	 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu 

fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:
a)	 Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversamm-

lung,
b)	 Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
c)	 die Zahl der teilnehmenden Personen,
d)	 bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Er-

klärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher 

als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergrup-
pe gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der De-
legierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

e)	 der Verlauf der Aufstellungsversammlung,

f)	 das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Per-
sonen gewählt wurden,

g)	 die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, 
ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auffüh-
rung,

h)	 auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Per-
sonen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversamm-
lung Ersatzleute aufgestellt hat.

7.2	 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung 
leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unter-
zeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Nie-
derschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teil-
genommen haben.

7.3	 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt 
sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, 
Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4	 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.

8.	 Inhalt der Wahlvorschläge

8.1	 Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so 
viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Kreistags-
mitglieder zu wählen sind.

	 In unserem Landkreis darf daher ein Wahlvorschlag höchs-
tens 50 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich be-
werbende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt 
werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Per-
sonen entsprechend.

	 Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleich-
artiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur 
in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Landratswah-
len darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende Per-
son enthalten.

8.2	 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, 
bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 
durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausge-
drückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist 
eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutli-
chen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

	 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 
Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Enthal-
ten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge 
zur Landratswahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, 
gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3	 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behan-
delt werden sollen.

8.4	 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre 
Stellvertretung bezeichnen, die im Landkreis wahlberech-
tigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste un-
terzeichnende Person als beauftragte Person, die zweite als 
ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
der beauftragten Person.



8.5	 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewer-
bender Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend 
der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungs-
versammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, 
Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

8.6	 Angegeben werden können 
a)	 Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb 

von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat
b)	 kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der 

Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimm-
zettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbe-
sondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte Bür-
germeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende 
Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreis-
rat, Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stell-
vertretende Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Be-
zirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des 
Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

	 Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erschei-
nen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden 
und diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7	 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Auf-
nahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und 
dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 
Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. 
Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich be-
werbende Person der Wahlleiterin nach Aufforderung mit-
zuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese 
Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind 
die Bewerbungen für ungültig zu erklären.

	 Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass 
sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8.8	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder einer Land-
rätin oder eines Landrats muss ferner eine Bescheinigung 
der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Woh-
nung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
über ihre Wählbarkeit enthalten.

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder einer Land-
rätin oder eines Landrats muss für die sich bewerbende 
Person eine Bescheinigung der Gemeinde, in der sie ihre al-
leinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, bei Personen 
ohne Wohnung eine Bescheinigung der letzten Wohnsitzge-
meinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit aus-
geschlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur 
einmal ausstellen.

	 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.	Unterzeichnung der Wahlvorschläge

	 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben sein, die am Montag, 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem 
Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch sich 
bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist 
unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen 
eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichnenden müssen 
Familienname, Vorname und Anschrift angeben und im Land-
kreis wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines 
Unterzeichnenden des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit 
des Wahlvorschlags nicht. Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreis-
tags oder der Landrätin oder des Landrats muss gemeindliche 
Bescheinigungen über das Wahlrecht der beauftragten Personen 
und ihrer Stellvertreter sowie der Unterzeichnenden der Wahl-
vorschläge enthalten.

10.	 Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1	 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen 

nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben wer-
den, sondern zusätzlich von mindestens 340

	 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der 
Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft auflie-

gen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind 
Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag seit dessen 
letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags 
ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. De-
zember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings 
dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bun-
destagswahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt 
abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maß-
geblich sind die von der Landeswahlleitung früher als drei 
Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

	 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzli-
chen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvor-
schlagsträger in ihrer Gesamtheit im Kreistag seit dessen 
letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen Wahl-
vorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (08. Dezember 
2025) vertreten waren oder wenn mindestens einer der be-
teiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften benötigt.

10.2	 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
a)	 die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewer-

benden Personen und Ersatzleute,
b)	 Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstüt-

zungsliste eingetragen haben,
c)	 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeich-

net haben.

10.3	 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in 
dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittel-
bar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung 
oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verbo-
ten.

10.4	 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5	 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintra-
gungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von 
Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen 
mit körperlicher Behinderung werden von der Gemeinde 
gesondert bekannt gemacht.

11.	Zurücknahme von Wahlvorschlägen
	
	 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 

Donnerstag, 08. Januar 2026, 18.00 Uhr (59. Tag vor dem Wahltag) 
zulässig.

	 Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen be-
schließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über 
die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person 
kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, 
unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurück-
zunehmen.

09. Dezember 2025
Limmer
Wahlleiterin

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten 
in Unterstützungslisten für die Wahl1)

des Stadtrats,
des Kreistags,

1.	Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach 
der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens 

	 bis Montag, den 19.01.2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit 
Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unterstützungs-
liste eintragen.
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2.	Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

	 Bürgerbüro der Stadt Kulmbach, Erdgeschoss Rathaus, Markt-
platz 1, 95326 Kulmbach 

	 (barrierefrei)

	 Montag bis Mittwoch	 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

	 Donnerstag 	 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

	 Freitag 	 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

	 Samstag, 03.01.2026	 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

	 Donnerstag, 08.01.2026	 von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

3.	Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaub-
haft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag 
einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Eides 
statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung 
vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt 
werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungs-
schein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags er-
klärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei 
der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können unter 
Angabe von Familienname, Vorname und Wohnanschrift schrift-
lich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefonisch) bei der 
Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt werden. 
Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

4.	Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalaus-
weis, ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren 
Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

 
Kulmbach, 09. Dezember 2025
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

		

BEKANNTMACHUNG	 Markt Mainleus

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
bei den Realsteuern
(Hebesatzsatzung)

des Marktes Mainleus 

vom 02.12.2025

Aufgrund § 25 Abs. 1 und 2 Grundsteuergesetz und § 16 Abs. 1 und 
2 Gewerbesteuergesetz i. V. m. Art. 22 Abs. 2 und Art. 23 Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 
385, 586), und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes 
erlässt der Markt Mainleus folgende Hebesatzsatzung:

§ 1 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer
a)	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (A)	 230 v. H.
b)	für die Grundstücke (B)	 208 v. H.

2. Gewerbesteuer		  340 v. H.

§ 2 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
bei den Realsteuern (Hebesatzsatzung) des Marktes Mainleus vom 
05.11.2024 außer Kraft.

Mainleus, 02. Dezember 2025
Markt Mainleus
Robert Bosch
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Markt Grafengehaig

Dritte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Marktes Grafengehaig (BGS-EWS)

vom 03. Dezember 2025

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 1993 (GVBl S. 
264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 09. De-
zember 2024 (GVBl S. 573) geändert worden ist, 

erlässt der Markt Grafengehaig folgende Satzung:
 

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Marktes Grafengehaig (BGS-EWS) vom 26. November 2012 (Amts-
blatt des Landkreises Kulmbach Nr. 51 vom 20. Dezember 2012), zu-
letzt geändert durch die Satzung vom 12. Juni 2023 (Amtsblatt des 
Landkreises Nr. 25 vom 30. Juni 2023), wird wie folgt geändert:

1.	 § 9a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

	 Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 
mit Dauerdurchfluss

	 bis 4 m³/h	 105,00 €/Jahr
	 bis 10 m³/h	 125,00 €/Jahr
	 bis 16 m³/h	 145,00 €/Jahr
	 über 16 m³/h	 165,00 €/Jahr

2.	 § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

	 „Die Gebühr beträgt 6,12 € pro Kubikmeter Abwasser.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Grafengehaig, 03. Dezember 2025
Markt Grafengehaig
Werner Burger
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Landratsamt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

18. Sitzung des Kreistages
Montag, 15.12.2025, 14:00 Uhr

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Kulmbach

Tagesordnung:

1 	Genehmigung der Niederschrift des Kreistages am 23.10.2025
	
2 	 Jahresrückblick 2025 und Jahresausblick 2026 des Kreisjugend-

ringes und der Landkreisjugendarbeit Kulmbach
	
3 	Stand des Verfahrens der Endlagersuche; 
	 Bericht der Regionalen Koordinationsstelle Oberfranken (Dr. 

Andreas Peterek)
	
4 	Beteiligungsbericht für das Jahr 2024 
	 (vorberaten durch den Kreisausschuss)
	
5 	Kreishaushalt 2026; 
	 Eckdaten
	
6 	Vollzug des Verpackungsgesetzes; 
	 Duale Sammlung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpa-

ckungen; 
	 Systemfestlegung LVP
	
7 	Bekanntgaben
	
8 	Wünsche und Anträge

Söllner
Landrat
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BEKANNTMACHUNG	  Markt Wonsees

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

des Marktes Wonsees
(Stellplatzsatzung)

vom 03. Dezember 2025

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 
2024 (GVBl S. 573) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl S. 588 ff.), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 605) und durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 619) erlässt der Markt Won-
sees gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 03. Dezember 
2025 folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) 	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Ge-
meindegebiet Wonsees. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohn-
zwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) 	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) 	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) 	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der An-
lage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) 	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bau-
lichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den je-
weiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) 	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungsein-
heiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede 
Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) 	Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze 
sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen 
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern.

(2) 	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3) 	Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, 
auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Ein-
zelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kos-
ten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze in angemes-
sener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) übernom-
men werden.

(4) 	Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplät-
ze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1) 	Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 
1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) 	Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Ab-
hängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 
7 BayBO.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 6
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Kasendorf, 03. Dezember 2025
Markt Wonsees
Andreas Pöhner 
Erster Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG	 Markt Mainleus

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Reitanlage Sommerschrot“ des Marktes Mainleus; 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

Der Marktgemeinderat des Marktes Mainleus hat in seiner Sitzung 
vom 06.10.2025 den Bebauungsplan „Reitanlage Sommerschrot“ ge-
mäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlos-
sen.

Der als Sondergebiet ausgewiesene Bebauungsplan umfasst das Ge-
biet Sommerschrot mit den Grundstücken Flurnummern 120, 121. 
121/1, 122, 125 und 136 der Gemarkung Wernstein. 
Der Bebauungsplan besteht aus:

•	 dem Planblatt (zeichnerischer Teil) vom 02.06.2025,
•	 den Textlichen Festsetzungen,
•	 der Begründung mit Umweltbericht.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB be-
kannt gemacht.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht kann ab 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung während der allgemei-
nen Dienststunden im Rathaus des Marktes Mainleus, Fritz-Horn-
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schuch-Platz 4, 95336 Mainleus, Zimmer 16 von jedermann eingese-
hen werden.
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Zusätzlich wird der Bebauungsplan auf der Internetseite der Ge-
meinde unter www.mainleus.de  Unsere Gemeinde  Bauen & 
Wohnen  Bauleitplanung bereitgestellt.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden folgende Verletzungen nur beacht-
lich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind:

1.	eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Vorschriften,

2.	eine nach § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verfahren,

3.	und eine nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über die Abwägung.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB wird hingewiesen. 

Danach erlöschen Entschädigungsansprüche, für nach den §§ 39 bis 

42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-

mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 

herbeigeführt wird.

Mainleus, 05. Dezember 2025

Markt Mainleus

Robert Bosch 

Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG � Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach 
� - Stadt Stadtsteinach -
� III / Ordnungsamt

Vollzug des LStVG;
hier: Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung der 

Stadt Stadtsteinach „Verbot des Führens von Messern und 
gefährlichen Werkzeugen aus Anlass der Silvesternacht“ 

in der Zeit vom 31.12.2025 – 01.01.2026

Aufgrund von Art. 23 Abs. 1 Satz 1 des Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz (LStVG) erlässt die Stadt Stadtsteinach folgende

Allgemeinverfügung:

1.	 Im Zeitraum von Mittwoch, den 31.12.2025, 18.00 Uhr, bis Don-
nerstag, den 01.01.2026, 06.00 Uhr, ist aus Anlass der Silvester-
nacht das Führen von Messern aller Art sowie gefährlichen 
Werkzeugen (z.B. Äxte, Beile, Cutter, Macheten, Tapeziermesser, 
Küchenmesser, Taschenmesser, Baseballschläger, Eisenstangen 
und sonstige Hieb- und Stichgegenstände) untersagt.

	 Von diesem Verbot ist das Führen von Messern und gefährlichen 
Werkzeugen zur unmittelbaren und ausschließlichen beruflichen 
Nutzung im Verbotsbereich und das Führen von Messern und 
gefährlichen Werkzeugen zum offensichtlichen und ausschließ-
lichen Zwecke der Nutzung innerhalb der unmittelbar an den 
räumlichen Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung anlie-
genden Wohnungen, Geschäftsräume oder befriedeten Besitztü-
mer ausgenommen.

	 Ebenfalls nicht umfasst ist die Benutzung von Messern und Ga-
beln innerhalb von gastronomischen Betrieben und den hierzu 
gehörenden, genehmigten Freischankflächen.

2.	Der räumliche Geltungsbereich der Verbote nach Ziffer 1 ist dem 
beiliegenden Lageplan zu entnehmen und betrifft den Marktplatz 
in Stadtsteinach sowie einen Teil der anschließenden Forstamt-
straße bis zum Bedienstetenparkplatz des Rathauses. Der Lage-
plan ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

3.	Stichprobenartige, wie auch anlassbezogene Kontrollen und/
oder Durchsuchungen von Personen und/oder mitgeführten Ge-
genständen (z.B. Tasche, Rucksack, Koffer, Behältnisse aller Art, 
etc.) durch die Polizei sind zu dulden.

4.	Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer 1 wird unmittel-
barer Zwang in Form der Wegnahme der unter Ziffer 1 verbote-
nen Gegenstände, deren Sicherstellung und Vernichtung ange-
droht.

5.	Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1, 2, 3 und 4 dieser Allge-
meinverfügung wird angeordnet.

6.	Diese Verfügung richtet sich als Allgemeinverfügung gem. Art. 
35 Satz 2 BayVwVfG an jedermann der sich in dem in Ziffer 1 
genannten Zeitraum in dem in Ziffer 2 festgelegten Geltungsbe-
reich aufhält.

7.	Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) an dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Rat-
haus Stadtsteinach, Ordnungsamt, Marktplatz 8, während der all-
gemeinen Dienstzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung ein-

gesehen werden.

Wichtige Hinweise:

Bereits kraft Gesetzes ist es verboten, Anscheinswaffen, Hieb- und 
Stoßwaffen und Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Ein-
handmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge 
über 12 cm zu führen, vgl. § 42a Abs. 1 Waffengesetz.

Im räumlichen Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist es 
zudem untersagt, alle anderen Messerarten, die nicht unter § 42a 
Abs. 1 Nr. 3 WaffG fallen, sowie gefährliche Werkzeuge (z.B. Äxte, 
Beile, Cutter, Macheten, Tapeziermesser, Küchenmesser, Baseball-
schläger, Eisenstangen und sonstige Hieb- und Stichgegenstände), 
zu führen.

Eine Waffe führt, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb 
der eigenen Wohnung, bzw. Geschäftsräume sowie des eigenen, be-
friedeten Besitztums ausübt. Der Begriff des Führens gilt hier auch 
für Messer, die nicht unter § 42a Abs. 1 Nr. 3 WaffG fallen sowie ge-
fährliche Werkzeuge (z.B. Äxte, Beile, Cutter, Macheten, Tapezier-
messer, Küchenmesser, Baseballschläger, Eisenstangen und sonsti-
ge Hieb- und Stichgegenstände).

Wer entgegen § 42a Abs. 1 WaffG eine Anscheinswaffe, eine dort ge-
nannte Hieb- und Stoßwaffe oder ein dort genanntes Messer führt, 
kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000, -- € belegt wer-
den, vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 21a WaffG.

Wer entgegen dieser Allgemeinverfügung im unter Ziffer 1 definier-
ten zeitlichen und im unter Ziffer 2 definierten räumlichen Gel-
tungsbereich Messer oder gefährliche Werkzeuge führt, kann mit 
einer Geldbuße in Höhe von bis zu 1.000, -- € belegt werden, Art. 23 
Abs. 3 LStVG.

Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen die Anordnungen dieser Allge-
meinverfügung hat aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung.

Gründe:

I. Sachverhalt

1.	Ausgangslage

	 Im Jahr 2026 feiert die Stadt Stadtsteinach ihr 875-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Dieses Jubiläum wird durch die Stadt Stadt-
steinach in der Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 
durch ein großes Feuerwerk eingeläutet. Hierzu wird die Bevöl-
kerung auf den Marktplatz vor das Rathaus Stadtsteinach einge-
laden. Dabei soll in großer geselliger Runde gefeiert werden und 
es ist mit einer größeren Besucherzahl zu rechnen.

	 Bei dieser Veranstaltung in der Silvesternacht ist bei den Be-
suchern mit Alkoholkonsum und damit einhergehend mit einer 
alkoholbedingten Enthemmung zu rechnen. Dies kann zu einer 
erhöhten Bereitschaft zur Gewaltanwendung führen, da im alko-
holisierten Zustand die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung ver-
mindert ist und die Gefahr des Einsatzes von Hieb- und Stich-
waffen steigt.

	 In der jüngeren Vergangenheit kam es im Zusammenhang mit 
Großveranstaltungen und Stadtfesten immer wieder zu Gewalt-
taten gegen unbeteiligte Besucher, bei welchen der Täter Messer 
oder andere Klingen zur Tatausführung verwendete. Messeratta-
cken erfolgen zumeist unangekündigt und unvermittelt. Für die 
arglosen und in der Regel zufällig gewählten Opfer besteht dabei 
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zumeist keine Möglichkeit sich gegen diese Art von Angriffen zur 
Wehr zu setzen oder diesen zu entkommen. Die Möglichkeit, mit 
einem geringen logistischen Aufwand eine Vielzahl von Perso-
nen auf einer Veranstaltung zu verletzen oder gar zu töten, macht 
Messerangriffe zu einer potenziellen Gefahr für Leib und Leben 
von Besuchern der Silvesterveranstaltung.

	 Hieb- und Stichwaffen verursachen tiefe, schwerwiegende Ver-
letzungen, die lebenswichtige Organe oder Blutgefäße betreffen 
und tödliche Verletzungen hervorrufen können. Weiterhin sind 
diese leicht zugänglich, können verdeckt körpernah getragen 
werden und sind somit besonders schnell zugriffsbereit. Wegen 
der Menschenansammlung auf dem Marktplatz in Stadtsteinach 
besteht - nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen - 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gefahren, die von 
Waffen und Messern ausgehen, realisieren.

	 Das in Ziffer 1 verfügte Verbot, verbunden mit einer stichproben-
artigen oder anlassbezogenen Durchsuchung von Personen und/
oder mitgeführten Gegenständen in Ziffer 3 und die Androhung 
des unmittelbaren Zwangs in Ziffer 4 in Form der Wegnahme der 
unter Ziffer 1 verbotenen Gegenstände, deren Sicherstellung und 
Vernichtung, ermöglicht der Polizei ein effektives Handeln zur 
Gefahrenabwehr.

	 Daher ist durch das Verbot in Ziffer 1 davon auszugehen, dass 
sich ein signifikanter Anteil der Personen, die sonst ein Messer 
oder ein gefährliches Werkzeug mitführen würden, auch ohne 
noch konkrete Tatabsichten zu haben, aufgrund der zu erwarten-
den Kontrollen und der Sanktionsfähigkeit von Verstößen an ein 
Verbot halten.

	 Der Einsatz von Hieb- und Stichwaffen, insbesondere die Wahr-
nehmbarkeit von stark blutenden Verletzungen, birgt zudem ein 
gesteigertes Risiko von Panikreaktionen, auch Unbeteiligter, ins-
besondere dort, wo sich viele Menschen dicht gedrängt aufhal-
ten. Dies kann zur Massenpanik führen, mit einem hohen Risiko 
von weiteren Verletzten bis hin zu Toten.

	 Diese Gefahren gilt es mit dieser Allgemeinverfügung zu verhin-
dern, bzw. zu minimieren.

II. Rechtliche Würdigung

1.	Zuständigkeit

	 Die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach ist als Behörde der 
Stadt Stadtsteinach gemäß Art. 6 Landesstraf- und Verordnungs-
gesetz (LStVG) i.V.m. Art. 22 GO, Art. 23 LStVG und Art. 4 Abs. 2 
VGemO als Sicherheitsbehörde für die Gefahrenabwehr sachlich 
und gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG (Bayer. Verwaltungs- Zu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz) örtlich zuständig.

2.	Rechtsgrundlage

	 Rechtsgrundlage für die Anordnung in Ziffer 1 ist Art. 23 Abs. 1 
Satz 1 LStVG. Danach können die Gemeinden zur Verhütung von 
Gefahren insbesondere für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz für Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen, 
vor allem bei Volksfesten, Anordnungen für den Einzelfall erlas-
sen. Spezialgesetzliche Befugnisnormen außerhalb des LStVG 
stehen hier nicht zur Verfügung.

	 Die Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 auf dem 
Marktplatz in Stadtsteinach mit großem Jubiläumsfeuerwerk er-

füllt mit einer erwartet großen Besuchermenge den Tatbestand 
der Ansammlung einer größeren Anzahl von Menschen nach Art. 
23 Abs. 1 Satz 1 LStVG und stellt ein „Volksfest“ in diesem Sinne 
dar.

	 Art. 23 Abs. 1 Satz 1 LStVG dient der Abwehr von Gefahren bei 
Menschenansammlungen zum Schutz der dort genannten Rechts-
güter. Auch dieser Tatbestand ist vorliegend erfüllt:

	 Bei der Verhütung von Gefahren muss die zu verhütende Hand-
lung konkret drohen. Denn Regelvoraussetzung sicherheitsbe-
hördlicher oder polizeilicher Eingriffsmaßnahmen zur Abwehr 
von Gefahren ist die konkrete Gefahr.

	 Eine konkrete Gefahr in diesem Sinn liegt vor, wenn aufgrund 
objektiver Tatsachen mit dem Schadenseintritt für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in dem konkreten Einzelfall in über-
schaubarer Zukunft gerechnet werden muss.

	 Maßgebliches Kriterium zur Feststellung einer konkreten Gefahr 
ist danach die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts. An die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens 
sind umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer der 
zu erwartende Schaden ist. Je höher der Rang des gefährdeten 
Rechtsgutes, desto geringere Anforderungen sind an die Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen.

	 Beim großen Jubiläumsfeuerwerk der Stadt Stadtsteinach ist 
mit einem hohen Konsum von Alkohol zu rechnen. Entsprechend 
enthemmt können Besucher agieren und Messer oder andere ge-
fährliche Werkzeuge einsetzen, um ihr Gegenüber einzuschüch-
tern, zu bedrohen oder einfach nur um sich innerhalb einer sich 
entwickelnden Gruppendynamik hervorzutun.

	 Bei der hohen Anzahl von Personen auf vergleichsweise engem 
Raum kann eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Einsatz 
von Messern oder anderen gefährlichen Werkzeugen zu einer 
Massenreaktion führen, bei der der Fluchtgedanke vor einer 
möglichen Gewalttat im Vordergrund steht. Ein besonnenes und 
anderen gegenüber rücksichtsvolles Verhalten ist in einer sol-
chen Situation nicht zu erwarten. Bei einer aufkommenden Mas-
senpanik und einer sich daraus resultierenden „Fluchtdynamik“ 
können Personen umgestoßen und zu Fall gebracht werden und 
sich hierbei erhebliche Verletzungen zuziehen.

	 In den vergangenen Jahren wurden auf dem Marktplatz in Stadt-
steinach nach behördlichen Erkenntnissen zwar keine bedroh-
lichen Vorfälle verzeichnet. Jedoch ergibt sich die konkrete Ge-
fahr des Einsatzes solcher Gegenstände aus einer allgemein stei-
genden Bereitschaft zu Gewalt sowie aus den durch die Medien 
bekannt gewordenen Drohungen, bzw. Angriffen von Personen in 
der Öffentlichkeit mit Messern.

	 Je hochrangiger das zu schützende Rechtsgut ist, umso geringere 
Anforderungen sind an die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen 
Schadenseintritts zu richten.

	 Der tatsächliche Eintritt eines Schadens für Leib, Leben und Ge-
sundheit kann nicht abgewartet werden und muss bereits im Vor-
feld unterbunden werden. Ohne die getroffenen Anordnungen 
wäre zu befürchten, dass es zu einem tatsächlichen Schadensein-
tritt kommt.

	 Mit den Anordnungen in dieser Allgemeinverfügung, d.h. dem 
Führverbot in Ziffer 1, der Duldung von stichprobenartigen, wie 
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auch anlassbezogene Kontrollen und/oder Durchsuchungen von 
Personen und/oder mitgeführten Gegenständen (z.B. Tasche, 
Rucksack, Koffer, Behältnisse aller Art, etc.) durch die Polizei in 
Ziffer 3 sowie der Androhung von unmittelbarem Zwang in Form 
der Wegnahme der unter Ziffer 1 verbotenen Gegenstände, deren 
Sicherstellung und Vernichtung in Ziffer 4 sollen die hochrangi-
gen Rechtsgüter Leben und Gesundheit geschützt werden. Diese 
Kombination aus drei aufeinander aufbauenden Anordnungen 
in Form von Verbot, Überprüfung (Kontrolle/Durchsuchung) und 
anschließende Wegnahme und Vernichtung des bei der Über-
prüfung aufgefundenen Messers oder gefährlichen Werkzeuges 
macht es erst möglich, das Führverbot effektiv in der Praxis vor 
Ort umzusetzen und die Gefahren sofort zu eliminieren.

3.	Ermessen

	 Die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach hat von ihrem Er-
messen im Sinne des Art. 40 BayVwVfG nach Art. 23 Abs. 1 Satz 
1 LStVG Gebrauch gemacht: Die Sicherheit der Festbesucher 
wie auch der sonstigen Passanten und Anwohner im Bereich des 
Marktplatzes in Stadtsteinach in der Silvesternacht 2025/2026 
stellt einen wesentlichen Faktor für die Lebensqualität in 
Stadtsteinach im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung dar.

	 Der Schutz der Besucher, der sonstigen Passanten und Anwohner 
hat somit oberste Priorität und wird auch von der Bevölkerung 
erwartet.

	 Das Führen von Messern und gefährlichen Werkzeugen stellt an-
gesichts der erwarteten dicht gedrängten Menschenmassen auf 
dem Marktplatz sowie in dessen Umfeld eine konkrete Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit dar und führt bei Nichteinschreiten zu 
einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben von Personen. Be-
einträchtigungen müssen daher unterbunden werden. Die Unter-
bindung erfolgt effektiv durch stichprobenartige oder anlassbe-
zogene Kontrollen sowie die Sicherstellung und Vernichtung auf-
gefundener Messer oder gefährlicher Werkzeuge.

4.	Verhältnismäßigkeit

	 Das Führen von Messern aller Art und gefährlichen Werkzeugen 
gem. Ziffer 1 zu untersagen, gekoppelt mit der Duldung von stich-
probenartigen, wie auch anlassbezogene Kontrollen und/oder 
Durchsuchungen von Personen und/oder mitgeführten Gegen-
ständen (z.B. Tasche, Rucksack, Koffer, Behältnisse aller Art, etc.) 
durch die Polizei in Ziffer 3 sowie der Androhung von unmittel-
barem Zwang in Form der Wegnahme der unter Ziffer 1 verbote-
nen Gegenstände, deren Sicherstellung und Vernichtung in Ziffer 
4 ist das einzig geeignete, erforderliche und angemessene Mittel, 
um eine effektive Gefahrenabwehr zu gewährleisten.

	 Die Anordnungen in Ziffern 1, 3 und 4 dienen dem Zweck, die 
Begehung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten mit Messern 
und gefährlichen Werkzeugen zu verhindern, bzw. zu unterbin-
den und damit Gefahren für Leib und Leben der Festbesucher, 
der sonstigen Passanten und Anwohner im Bereich des Stadtstei-
nacher Marktplatzes abzuwehren. Zudem kann verhindert wer-
den, dass aufgrund von mitgeführten Messern und gefährlichen 
Werkzeugen durch alkoholbedingte unsachgemäße Verwendung 
oder absichtliche Bedrohungshandlungen Panik unter den Fest-
besuchern ausbricht.

	 Ein milderes, aber gleich geeignetes Mittel, die konkreten Ge-
fahren für Leib, Leben und Gesundheit der Besucher, sonstigen 
Passanten und Anwohner auf dem Marktplatz in Stadtsteinach 
abzuwehren, ist nicht ersichtlich.

	 Die unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
vorzunehmende Güterabwägung ergibt, dass der Schutz von Leib, 
Leben und Gesundheit der Besucher, der sonstigen Passanten 
und Anwohner in der Innenstadt höher zu bewerten ist, als das 
Interesse von Personen am Führen von Messern und gefährli-
chen Werkzeugen, die letztlich dazu dienen, genau diese Schutz-
güter vorsätzlich zu verletzen.

	 Die Anordnungen in Ziffern 1, 3 und 4 sind daher angemessen 
und somit verhältnismäßig im engeren Sinn, vg. Art. 8 Abs. 2 
LStVG.

	 Der räumliche Geltungsbereich bezieht sich auf den Marktplatz 
in Stadtsteinach sowie einen Teil der anschließenden Forstamt-
straße bis zum Bedienstetenparkplatz des Rathauses.

	 Zeitlich ist das Verbot begrenzt auf den Zeitraum der Silves-
ternacht Mittwoch, den 31.12.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 
01.01.2026, 06:00 Uhr.

	 Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind von dem Führverbot 
die unter Ziffer 1 genannten Personengruppen ausgenommen.

	 Weder das Führverbot in Ziffer 1, noch die Verpflichtung zur Dul-
dung von stichprobenartigen, wie auch anlassbezogene Kontrol-
len und/oder Durchsuchungen von Personen und/oder mitgeführ-
ten Gegenständen (z.B. Tasche, Rucksack, Koffer, Behältnisse al-
ler Art, etc.) durch die Polizei in Ziffer 3 sowie die Androhung von 
unmittelbarem Zwang in Form der Wegnahme der unter Ziffer 1 
verbotenen Gegenstände, deren Sicherstellung und Vernichtung 
in Ziffer 4 greifen in das Grundrecht der allgemeinen Handlungs-
freiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ein.

	 Zwar ist der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG eröffnet, der 
jede selbstbestimmte menschliche Handlung schützt. Darunter 
ist auch das gesetzeskonforme Führen von Messern und gefähr-
lichen Werkzeugen zu verstehen. Die allgemeine Handlungsfrei-
heit findet jedoch ihre Schranken in den Rechten Dritter, der 
verfassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz.

	 Wie vorstehend ausgeführt, besteht die konkrete Gefahr, dass es 
im Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung zu einer erheb-
lichen Gefahr für Leib und Leben von Personen kommt. Zudem 
kann es auch, insbesondere durch Personen, die mit der hiesigen 
Gesetzeslage nicht vertraut sind, zu ordnungswidrigem Führen 
von Messern kommen. Die Einschränkungen des Personenkrei-
ses, der sich im Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
aufhält, durch das räumlich und zeitlich beschränkte Führver-
bot samt der Duldungsverpflichtung sowie der Androhung von 
unmittelbarem Zwang in Form der Wegnahme der unter Ziffer 
1 verbotenen Gegenständen, deren Sicherstellung und Vernich-
tung wiegen angesichts der zu verhindernden, bzw. zu unterbin-
denden Gefahren weniger schwer.

	 Die Rechtsgüter Leib, Leben und Gesundheit genießen einen hö-
heren Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit Einzel-
ner, Messer und gefährliche Werkzeuge führen zu wollen. Eine 
Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit zur Verhü-
tung von Störungen und zum Schutz der Rechte Dritter ist mög-
lich.

5.	Androhung des unmittelbaren Zwangs

	 Die Androhung des unmittelbaren Zwangs in Ziffer 4 beruht auf 
Art. 29 und 34 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
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ckungsgesetzes (VwZVG). Andere mildere Zwangsmittel, wie z.B. 

Zwangsgeld, würden nicht zu einer Unterbindung, bzw. Beseiti-

gung der Gefahr führen, da der Betreffende das Messer oder ge-

fährliche Werkzeug in der konkreten Situation vor Ort weiter bei 

sich führen könnte und jederzeit verwenden könnte. Die Anwen-

dung unmittelbaren Zwangs ist das einzige taugliche und auch 

angemessene Mittel, um den o.a. Zweck dieser Allgemeinverfü-

gung durchsetzen zu können. Dieser liegt im Schutz von Leib, 

Leben und Gesundheit der Besucher, von sonstigen Passanten 

sowie Anwohnern und dient des Weiteren der Unterbindung von 

Sachschäden und mutwilliger Zerstörung durch Messer und ge-

fährliche Werkzeuge.

6.	Anordnung der sofortigen Vollziehung

	 Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 1 dieser All-

gemeinverfügung hat ihre Rechtsgrundlage in § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

	 Das besondere öffentliche Interesse an der sofortigen Vollzie-

hung ergibt sich zunächst aus der dringenden Notwendigkeit, Ge-

fahren für Leib und Leben abzuwenden sowie rechtswidrige Ta-

ten, die den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit verwirklichen, 

mit sofortiger Wirkung zu unterbinden. Würde man dem Interes-

se an der aufschiebenden Wirkung gegenüber dem öffentlichen 

Interesse am Sofortvollzug den Vorrang einräumen, nähme man 

die Gefährdung der hochrangigen Rechtsgüter Leib, Leben und 

Gesundheit bis zur Rechtskraft einer verwaltungsgerichtlichen 

Entscheidung in Kauf, was aufgrund der obigen Ausführungen 

nicht hingenommen werden kann.

	 Vielmehr muss – schon wegen des kurzen zeitlichen Abstandes 

zur Silvesternacht 2025/2026 – gewährleistet werden, dass selbst 

beim Einlegen von Rechtsmitteln die getroffenen Anordnungen 

zur Anwendung kommen und eingehalten werden.

	 Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen die Anordnungen dieser Allge-

meinverfügung hat aufgrund der Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO daher keine aufschiebende 

Wirkung.

7.	Bekanntgabe

	 Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Be-

kanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wo-

chen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben. 

Um der konkreten Gefährdung für den genannten Personenkreis 

der Festbesucher, der sonstigen Passanten sowie Anwohner in 

der Innenstadt entgegenzuwirken, wurde von der Möglichkeit 

des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein 

früheres Bekanntgabedatum gewählt. Diese Allgemeinverfü-

gung wird gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 BayVwVfG i. V. m. 

§ 37 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Stadtsteinach 

vom 29.06.2020, zuletzt geändert durch Beschluss am 15.03.2022, 

durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Kulmbach 

bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 

nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsge-

richt Bayreuth erhoben werden.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a.	Schriftlich oder zur Niederschrift:

	 Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

	 Die Anschrift lautet:

	 Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth

	 Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

	 Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

b.	Elektronisch

	 Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 

auch elektronisch erhoben werden.

	 Dafür ist ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungs-Postfach 

(EGVP) eingerichtet. Elektronische Dokumente müssen entwe-

der mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-

wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 

Person signiert und über einen sicheren Übermittlungsweg ein-

gereicht werden. Sichere Übermittlungswege sind das besonde-

re elektronische Anwaltspostfach (beA), das besondere elektro-

nische Behördenpostfach (beBPo) oder eine absenderbestätigte 

DE-Mail.

	 Rechtsanwälte, Behörden und vertretungsberechtigte Personen 

nach § 55d VwGO zur Nutzung der elektronischen Übermitt-

lungswege verpflichtet.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Verwaltungsgemeinschaft 

Stadtsteinach) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die an-

gefochtene Allgemeinverfügung soll beigefügt werden.

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einrei-

chung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übri-

gen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 	 Im Bereich des Sicherheitsrechts wurde das Widerspruchsver-

fahren abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 

Bescheid Widerspruch einzulegen.

	 Die Einlegung des Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen.

	Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-

schuss zu entrichten.

Stadtsteinach, 08. Dezember 2025

Verwaltungsgemeinschaft

Stadtsteinach

für die Stadt Stadtsteinach

Wolfrum

Erster Bürgermeister und

Gemeinschaftsvorsitzender
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